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Vergabegrundsatze fiir Gemeinden
nach § 25 Gemeindehaushaltsverordnung NRW
(Kommunale Vergabegrundsatze)

Runderlass des Ministeriums flir Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
304-48.07.01/01-169/18

Vom 28. August 2018

GemaB § 25 Absatz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW vom 16. November 2004 (GV.
NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15), der zuletzt durch Verordnung vom 27. April 2018 (GV. NRW. S.
239) geandert worden ist, lege ich die nachfolgenden Grundsatze fest, die von den Gemeinden
bei der Vergabe von Auftragen unterhalb der durch die Europaische Union vorgegebenen
Schwellenwerte anzuwenden sind:
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Geltungsbereich

11

Offentliche Auftraggeber, die diese Vergabegrundsiatze anzuwenden haben, sind Gemeinden
und Gemeindeverbande sowie deren Einrichtungen nach § 107 Absatz 2 der Gemeindeordnung
fir das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.
NRW. S. 66), die zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. QW
geandert worden ist, die wie Eigenbetriebe geflihrt werden (eigenbetriebsahnliche Einrichtun-
gen).

1.2

Keine Anwendung finden diese Vergabegrundsatze auf:

a) Eigenbetriebe,

b) kommunal beherrschte Unternehmen,

c¢) Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts und

d) Zweckverbande, deren Hauptzweck der Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens ist.

Fir Anstalten des offentlichen Rechts im Sinne des § 114 a der Gemeindeordnung fir das Land
Nordrhein-Westfalen (Kommunalunternehmen) und gemeinsame Kommunalunternehmen geman
§ 27 des Gesetzes Uber kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntmachung
vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. S.621), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 23. Januar
2018 (GV. NRW. S. 90) geandert worden ist, gilt hinsichtlich der Vergabegrundsatze die Rege-
lung des § 8 der Kommunalunternehmensverordnung vom 24. Oktober 2001 (GV. NRW.S. 773) in
der jeweils geltenden Fassung.

1.3

Die Vergabegrundsatze gelten ausschlieBlich bei 6ffentlichen Auftragen, deren geschatzte Auf-
tragswerte die EU-Schwellenwerte (vergleiche Nummer 2) ohne Umsatzsteuer nicht erreichen.

Zur Bestimmung des geschatzten Auftragswertes wird auf § 3 der Vergabeverordnung vom 12.

April 2016 (BGBI. | S. 624) in der jeweils geltenden Fassung verwiesen.
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Bundes- und landesgesetzliche Vorschriften

2.1

Bei der Vergabe 6ffentlicher Auftrage gelten die Regelungen der §§ 97 bis 184 des Gesetzes ge-
gen Wettbewerbsbeschrankungen in der jeweils geltenden Fassung, sofern im Einzelfall die EU-
Schwellenwerte ohne Umsatzsteuer erreicht oder Giberstiegen werden. Diese ergeben sich aus §
106 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen in der jeweils geltenden Fassung.

2.2

Offentliche Auftraggeber im Land Nordrhein-Westfalen im Sinne von § 99 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschrankungen unterliegen den Bestimmungen des Tariftreue- und Vergabege-
setzes Nordrhein-Westfalen vom 22. Marz 2018 (GV. NRW. S. 172) in der jeweils geltenden Fas-
sung.

3

Allgemeine Vergabeprinzipien

3.1

Auch unterhalb der EU-Schwellenwerte sind die europarechtlichen Grundprinzipien der Gleich-
behandlung, Nichtdiskriminierung und Transparenz zu beachten. Die Auftragsvergabe muss im
Einklang mit den Vorschriften und Grundsatzen des Vertrages Uber die Arbeitsweise der Euro-
paischen Union erfolgen.

Wenn fur den Auftrag ein eindeutiges grenziberschreitendes Interesse im Sinne einer Binnen-
marktrelevanz besteht, ist eine angemessene Veroffentlichung der Auftragsvergabe sowie der
gleichberechtigte Zugang fir Wirtschaftsteilnehmer aus allen Mitgliedstaaten sicherzustellen.

3.2

Mittelstandische Interessen sind vornehmlich zu berlcksichtigen. Kleinere und mittlere Unter-
nehmen sind angemessen bei der Angebotsaufforderung einzubeziehen. Auf einen Wechsel der
Bieter bei den nicht férmlichen Verfahren ist zu achten.
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3.3

Der Gemeinsame Runderlass des Ministeriums fur Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und
Handwerk, des Ministeriums fir Inneres und Kommunales und des Ministeriums flir Bauen, Woh-
nen, Stadtentwicklung und Verkehr ,Praqualifikationsrichtlinie” vom 28. Mai 2014 (MBI. NRW. S.
389), der Gemeinsame Runderlass des Ministeriums fiir Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung
und Energie, des Ministeriums fir Arbeit, Gesundheit und Soziales und des Ministeriums fir Hei-
mat, Kommunales, Bau und Gleichstellung ,Berlicksichtigung von Werkstatten fir behinderte
Menschen und von Inklusionsbetrieben bei der Vergabe 6ffentlicher Auftrage” vom 29. Dezem-
ber 2017 (MBI. NRW. 2018 S. 22) und der Gemeinsame Runderlass des Ministeriums fir Wirt-
schaft, Energie Bauen, Wohnen und Verkehr und des Ministeriums fur Inneres und Kommunales
+Anwendung einer Schutzklausel zur Abwehr von Einflissen der Scientology-Organisation und
deren Unternehmen bei der Vergabe von 6ffentlichen Auftragen tber Beratungs- und Schu-
lungsleistungen” vom 18. Oktober 2011 (MBI. NRW. S. 402) sind in der jeweils geltenden Fassung
Zu beachten.

Der Nachweis der Eignung fur Bauleistungen kann mit der Eintragung in die Liste des Vereins fur
die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) erfolgen. Unterneh-
men, die entsprechend § 6a der Vergabe- und Vertragsordnung flr Bauleistungen Teil A in der
Fassung der Bekanntmachung vom 1. Juli 2016 (BAnz AT 01.07.2016 B4) registriert sind, gelten
hinsichtlich der erfassten Kriterien als geeignet. Dies gilt auch fir Verfahren nach den §§ 8 bis
48 der Unterschwellenvergabeordnung vom 2. Februar 2017 (BAnz AT 07.02.2017 B1)..

Die Eintragung eines Unternehmens in das Amtliche Verzeichnis praqualifizierter Unternehmen
gilt zum grundsétzlichen Nachweis der Eignung des Bewerbers oder Bieters und zum Nichtvor-
liegen von Ausschlussgriinden unabhangig von einem konkreten Einzelauftrag. Das nach Eintra-
gung ins amtliche Verzeichnis erstellte Zertifikat ist als Eignungsnachweis anzuerkennen. Unter-
nehmen, die im Amtlichen Verzeichnis praqualifizierter Unternehmen registriert sind, gelten hin-
sichtlich der erfassten Kriterien auch in Bauverfahren als geeignet.

4

Vergabe von Bauleistungen

4.1

Zur Vermeidung rechtlicher Risiken bei Auftragen lber Bauleistungen unterhalb des EU-Schwel-
lenwertes sollen die Teile A (Abschnitt 1), B und C der Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bau-
leistungen in der jeweils geltenden Fassung angewendet werden.
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4.2

Bauleistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 5 000 Euro ohne Umsatzsteuer
kénnen unter Beriicksichtigung der Haushaltsgrundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
ohne die Durchflihrung eines Vergabeverfahrens beschafft werden (Direktauftrag). Der Auftrag-
geber soll zwischen den beauftragten Unternehmen wechseln.

5

Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen

5.1

Zur Vermeidung rechtlicher Risiken bei Auftragen uber Liefer- und Dienstleistungen unterhalb
der EU-Schwellenwerte soll die Unterschwellenvergabeordnung in der jeweils geltenden Fas-
sung angewendet werden.

5.2

Liefer- und Dienstleistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 5 000 Euro ohne
Umsatzsteuer kdnnen unter Berlicksichtigung der Haushaltsgrundsatze der Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit ohne die Durchflihrung eines Vergabeverfahrens beschafft werden (Direktauf-
trag). Der Auftraggeber soll zwischen den beauftragten Unternehmen wechseln.
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Wahl der Vergabeart

GemaR § 25 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW vom 16. November 2004 (GV. NRW. S.
644, ber. 2005 S. 15) in der jeweils geltenden Fassung muss der Vergabe von Auftragen eine Of-
fentliche Ausschreibung oder eine Beschrankte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb vor-
ausgehen, sofern nicht die Natur des Geschafts oder besondere Umstéande eine Ausnahme
rechtfertigen. Unter Berlicksichtigung der Bedilirfnisse der kommunalen Praxis halte ich nachfol-
gende, vereinfachte Moglichkeit zur Wahl der Vergabeart fir vertretbar. Die allgemeinen Verga-
beprinzipien nach Nummer 3, die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie des
Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfallen bleiben dabei unberihrt.

6.1
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Bei Auftragen Uber Liefer- und Dienstleistungen kann der 6ffentliche Auftraggeber bis zu einem
vorab geschatzten Auftragswert in Hoéhe von 100 000 Euro ohne Umsatzsteuer wahlweise eine
Verhandlungsvergabe oder eine Beschrankte Ausschreibung (jeweils auch ohne Teilnahmewett-
bewerb) durchfiihren.

6.2

Bei Auftragen Uber soziale und andere besondere Dienstleistungen im Sinne von § 130 Absatz 1
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen steht dem Auftraggeber bis zu einem vorab
geschatzten Auftragswert in Hohe von 250 000 Euro ohne Umsatzsteuer abweichend von § 49
der Unterschwellenvergabeordnung neben der Offentlichen Ausschreibung und der Beschrank-
ten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb stets auch die Beschrankten Ausschreibung ohne
Teilnahmewettbewerb und die Verhandlungsvergabe mit und ohne Teilnahmewettbewerb nach
seiner Wahl zur Verfligung.

6.3

Bei Bauleistungen kénnen die Vergabestellen bis zu einem vorab geschatzten Auftragswert in
Hohe von 100 000 Euro ohne Umsatzsteuer eine Freihdndige Vergabe (auch ohne Teilnahme-
wettbewerb) durchflihren. Bis zu einem vorab geschatzten Auftragswert in Héhe von 1000 000
Euro ohne Umsatzsteuer kdnnen sie bei Bauleistungen eine Beschrankte Ausschreibung ohne
Teilnahmewettbewerb durchfiihren.

6.4

Die Ausnahmetatbestande fir eine Beschrankte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb oder
einer Verhandlungsvergabe/Freihandigen Vergabe (mit und ohne Teilnahmewettbewerb) im Sin-
ne von § 3a der Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen Teil A sowie § 8 Absatz 3 und
4 der Unterschwellenvergabeordnung oberhalb der in Nummer 6.1 bis 6.3 genannten Wertgren-
zen bleiben hiervon unberihrt.

7

Elektronische Vergabe

In den Fallen des § 38 Absatz 4 der Unterschwellenvergabeordnung kénnen Vergabeverfahren
mittels E-Mail abgewickelt werden. In diesen Fallen kommen § 7 Absatz 4, §§ 39 und 40 der Un-
terschwellenvergabeordnung und §§ 11a und 14 der Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleis-
tungen Teil A nicht zur Anwendung.
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Korruptionsverhiitung

8.1

Bei 6ffentlichen Auftragen sind die Vorschriften des Korruptionsbekdmpfungsgesetzes vom 16.
Dezember 2004 (GV. NRW. 2005 S. 8) in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. Zur Ver-
meidung von Manipulationen sind entsprechende organisatorische MaBnahmen zu treffen.

8.2

Auf die zwischen dem Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen und den kommunalen
Spitzenverbanden abgestimmten Erlauterungen zum Korruptionsbekampfungsgesetz mit Stand
20. Juni 2005, in denen die Anwendung des Runderlasses des Ministeriums flr Inneres und
Kommunales, zugleich im Namen des Ministerprasidenten und aller Landesministerien, ,Verhu-
tung und Bekampfung von Korruption in der 6ffentlichen Verwaltung” vom 20. August 2014 (MBI.
NRW. S. 486) empfohlen wird, weise ich besonders hin. -

9

Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Der Runderlass des Ministeriums fiir Inneres und Kommunales ,Kommunale Vergabegrundsatze"
vom 6. Dezember 2012 (MBI. NRW. S. 725), der durch Runderlass vom 25. November 2013 (MBI.
NRW. S. 552) geandert worden ist, wird aufgehoben.

Dieser Runderlass tritt am 15. September 2018 in Kraft und am 31. Dezember 2024 auBer Kraft.

- MBI. NRW.2018. S. 497

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 717


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/gvnrw/2005-s8
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2014-s486
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2012-s725
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2013-32

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Vergabegrundsätze für Gemeinden nach § 25 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (Kommunale Vergabegrundsätze) Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 304-48.07.01/01-169/18 


